
Antragsteller und Koordinator (Ansprechpartner)

___________ / ___________

Lfd. Grabungs-Nr.

An
61.4-Stadtplanungsamt 
Mainz Zitadelle
55131 Mainz

Tel: 06131 - 12 3249, 12 2933

Mail:

Betr.: Meldung einer unaufschiebbaren Grabungs- oder sonstigen Baumaßnahme in einer öffentlichen
Verkehrsfläche

Unter Bezugnahme auf die „Richtlinien für Aufgrabungen von öffentlichen Verkehrsflächen in der Stadt Mainz“ vom 
18.02.2021 wird die Zustimmung zu Durchführung der nachstehend bezeichneten Baumaßnahme beantragt: 

1. Arbeitsstelle:
(bitte genaue Bezeichnung
oder Skizze / Plan beifügen)

2. Ursache  und Zweck der
unaufschiebbaren
Arbeiten
(z.B. Rohrnetzerneuerung)

3. Ausmaß Länge [m], ca Breite [m], ca.

4. Ausführungszeit
voraussichtliches Datum

Beginn: Ende

5. Beauftragte  Firma

(Stempel und Unterschrift des Antragstellers) Datum

Stellungnahme Koordinierungsstelle Amt 61.4:

1. Als unaufschiebbare Maßnahme gemäß § 4 der „Grabungsrichtlinie“
bereits telefonisch gemeldet: ja          /   nein

Mainz, den 61 - Stadtplanungsamt
       Koordinierungsstelle

2. Die Information an den Straßenbetrieb zur Veranlassung der Oberflächenwiederherstellung 
erfolgte am 

3. Die „Richtlinien für Aufgrabungen von öffentlichen Verkehrsflächen in der Stadt Mainz“ 
vom 18.02.2021 sind einzuhalten. 

4. Die Rechnungslegung für das Entgelt des Verwaltungsaufwandes in Höhe von 70,- € 
gemäß Vergütungsordnung der Stadt Mainz wird vierteljährlich gesondert vorgenommen. 

N
stadtplanungsamt.koordinierungs
stelle@stadt.mainz.de
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